
Ein beantragtes Wunschkennzeichen muß auf jene Person zugelassen werden, die den Antrag gestellt hat und kann nicht auf eine andere Person übertragen werden! 
 
An die 
Bezirkshauptmannschaft  

 

  

  6700 Bludenz    6800 Feldkirch   6850 Dornbirn  
 
 
Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen! 
 
 
Familienname, Vorname 

 
      

 
Geburtsdatum 

 
      

 
Firma  (Gewerbeschein beilegen!) 

 
      

 
 
 
 

Bundesabgabe 
Verwaltungsabgabe 

 Verkehrssicherheitsfond 
 

 
 
 
 

€ 13,20 
€ 14,00 

€ 200,00 

 
Straße 

 
      

Gesamtkosten   € 227,20 

 
PLZ, Ort 

 
      

 
Aktenzahl: 

 
Telefon 

 
      

 
 

 
 

Antrag 
 
 
Ich beantrage gem. § 48 a KFG 1967 die Reservierung des Wunschkennzeichens:  
 

BZ -           

 
Sollte das Wunschkennzeichen nicht reserviert werden, beantrage ich als Ersatzkennzeichen: 
 

2. BZ -             3. BZ -           

 
 
Das Wunschkennzeichen benötige ich für: 
 

 PKW, LKW, Zugmaschine usw. Anhänger 
    

 Motorrad, Kleinmotorrad Probefahrtkennzeichen 
    

 Moped vorübergehende Zulassung 
    

Ausführung der hinteren Kennzeichentafel: 
 

 einzeilig zweizeilig 
 
 
Ich erkläre hiermit, daß ich meinen (ordentlichen) Wohnsitz im oben angeführten Verwaltungsbezirk habe. 
Weiters nehme ich zur Kenntnis, daß unrichtige Angaben zu meinen Lasten gehen.  
 
Nicht in Anspruch genommene Reservierungen erlöschen nach 5 Jahren ab Bekanntgabe der Reservierung. In 
diesem Fall ist keine Abgabe zurückzuzahlen. 
 
Bei Unklarheiten wenden Sie sich an die zuständige Bezirkshauptmannschaft.  
 
 
 
      
------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Datum Unterschrift 
 
 
Hinweis: Der Kostenbeitrag ist bei Antragstellung bar oder mittels Bankomat- bzw. Kreditkarte zu entrichten. 
 


